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Martin Mezger

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Botschaft zur 11. AHV-Revision liegt seit kurzem

aufdem Tisch - und der Streit hat schon begonnen.

Pro Senectute hat eine grosse Nähe zur AHV. Seit der

Gründung der Stiftung im Jahr 1917 hat sie sich nicht

nur um einzelne «arme Alte» gekümmert, sondern

auch eine staatliche Altersversicherung gefordert, um

die Altersarmut bekämpfen zu können. Dreissig Jahre

später (1948) wurde das Postulat erfüllt.

Was sagt Pro Senectute zu den bundesrätlichen

Vorschlägen Für eine definitive Stellungnahme ist es

noch zu früh. Aber zweierlei ist heute schon klar:

Im Vordergrund stehtfür Pro Senectute die Sicherheit

und Verlässlichkeit der AHV. Vergessen wir nicht,

dass ohne eine wirklich gesicherte AHV aufdem

heutigen Niveau die Altersarmut, die wir so gern als

gebannt ansehen, sehr schnell wieder zurückkehren

würde.

Dann gilt die Aufmerksamkeit der geplanten Flexibilisierung.

Sie muss so ausgestaltet werden, dass auch

diejenigen profitieren können, die ein Leben lang von

kleinen Löhnen gelebt haben - denn gerade sie sind

es, die oftmals wegen der strengen Arbeit, die sie leisten

mussten, eine verkürzte Lebenserwartung haben.

Pro Senectute wird sich am Streit um die politischen

Details der 11. AHV-Revision nicht beteiligen. Aber

sie wird darüber wachen, dass die Revision zu mehr

Sicherheit und zu mehr Gerechtigkeit führt.

Mitfreundlichen Grüssen

Martin Mezger

Direktor Pro Senectute Schweiz

T h e m a

AHV-Revision:

Die Debatte ist eröffnet

Der Bundesrat hat seine Botschaft zur 11.

AHV-Revision vorgelegt. Die Konsolidierung

der Finanzen steht im Vordergrund -
weitgehend auf Kosten der Frauen. Der

Einstieg in die Flexibilisierung des Rentenalters

ist gemacht, doch er muss sozial

noch besser abgefedert werden.

Die Botschaft des Bundesrates zur 11. AHV-
Revision liess lange auf sich warten. Bis
zuletzt setzte sich Sozialministerin Ruth Dreifuss

dafür ein, zusätzliche finanzielle Mittel
zur sozialen Abfederung des flexiblen
Rentenalters zur Verfügung zu stellen. Die
Bundesratsmehrheit allerdings wollte dafür

lediglich 400 Millionen Franken jährlich zur

Verfügung stellen - exakt soviel, wie durch

die Erhöhung des Rentenalters für Frauen

auf 65 Jahre bis zum Jahr 2009 eingespart
werden soll.

Die 11. AHV-Revision stehe im Zeichen der

Konsolidierung: Diese Botschaft hatte der

Bundesrat bereits bei der Eröffnung des Ver-

nehmlassungsverfahrens im Sommer 1998

verkündet. Durch die anstehende Revision
sollen die Folgen der veränderten demographischen

Verhältnisse aufgefangen werden:

Während heute einer über 64-jährigen Person

vier 20- bis 64-Jährige gegenüberstehen,

wird sich dieses Verhältnis bis 2020 auf 1:3

reduzieren. Mit anderen Worten: Weniger
Menschen im erwerbsfähigen Alter müssen

mehr Mittel für die Altersvorsorge erarbeiten.

Sparen und Steuern erhöhen

Das ist allerdings kein Grund zur Panik:

In den letzten 50 Jahren war die AHV durchaus

in der Lage, die demographischen
Veränderungen aufzufangen. So standen nämlich

1948 einem bzw. einer über 64-Jährigen

2 PS Info 1/2000-Februar


	Editorial : liebe Leserin, lieber Leser

